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§ 13 BSG 1999
Verschwiegenheitspflicht

 BSG 1999 - Blutsicherheitsgesetz 1999

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.10.2019

1. (1)Jede in einer Blutspendeeinrichtung tätige oder tätig gewesene Person ist zur Verschwiegenheit über alle ihr in

Ausübung ihrer Tätigkeit anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet, sofern ihr nicht

schon nach anderen gesetzlichen oder dienstrechtlichen Vorschriften eine solche Verschwiegenheitspflicht

auferlegt ist.

2. (2)Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn

1. 1.die durch die Offenbarung des Geheimnisses bedrohte Person die in der Blutspendeeinrichtung tätige

oder tätig gewesene Person von der Geheimhaltung entbunden hat oder

2. 2.die Offenbarung des Geheimnisses nach Art und Inhalt zum Schutz höherwertiger Interessen der

öffentlichen Gesundheitspflege oder der Rechtspflege unbedingt erforderlich ist.
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